
#ST# Bundesbeschluss
über die Revision der Brotgetreideordnung des Landes

vom 20. Juni 1980

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Januar 1980'),

beschliesst:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 23bis Abs. 2 und 4
2 Der Bund fördert den Anbau von Brotgetreide im Inland, begünstigt die Züch-
tung und Beschaffung hochwertigen inländischen Saatgutes und unterstützt die
Selbstversorgung unter besonderer Berücksichtigung der Gebirgsgegenden. Er
übernimmt gutes, mahlfähiges Inlandgetreide zu einem Preise, der den Getrei-
debau ermöglicht. Die Müller können verpflichtet werden, dieses Getreide
höchstens zum Selbstkostenpreis des Bundes zu übernehmen.
4 Die Einnahmen aus dem Zoll auf Brotgetreide dienen zur Deckung der Bun-
desausgaben für die Getreideversorgung des Landes.

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Ständerat, 20. Juni 1980 Nationalrat, 20. Juni 1980

Der Präsident : Ulrich Der Präsident : Hp. Fischer
Der Protokollführer: Sauvant Der Protokollführer: Zwicker
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